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Bericht zur Arbeit der Kreisbehindertenbeauftragten 
 
 

I. Beschlussantrag 
 
Kenntnisnahme.    
 
 

II. Sach- und Rechtslage, Begründung 
 
Die Kreistagsfraktionen von CDU und SPD haben bei der 2. Lesung des Haushalts 
2017 um einen Bericht der Kreisbehindertenbeauftragten gebeten. 
 
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 11.12.2015 beschlossen, im Rahmen des 
Stellenplans 2016 eine Vollzeitstelle für eine hauptamtliche kommunale Behin-
dertenbeauftragte/einen Behindertenbeauftragten zu schaffen. Nach Durchführung 
eines entsprechenden Bewerbungsverfahrens konnte die Stelle zum 01.08.2016 
besetzt werden. Das Arbeitsverhältnis ist bis zum 31.07.2021 befristet. 
 
Die Stelle ist dem Kreissozialamt der Abteilung „Grundsätzliche Angelegenheiten“ 
zugeordnet und untersteht direkt der Amtsleitung. 
 
Die Aufgabenstellung der Kreisbehindertenbeauftragten bedingt eine vielfältige und 
ausgeprägte Netzwerkarbeit mit zahlreichen Einrichtungen und Institutionen im 
Landkreis. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei in der engen Zusammenarbeit  
mit dem Kreisbehindertenring bei allen Themen der Inklusion und Behinderung und 
der Beratung von Menschen mit Behinderung. Ein weiterer Schwerpunkt ist die 
Beratung der Kommunen im Landkreis zur Barrierefreiheit. 
 

Tätigkeitsbericht  
 
Persönliche Vorstellungen 

- bei über 40 Vereinen, Verbänden, Selbsthilfegruppen, Behinderten-
einrichtungen, Institutionen, Wohlfahrtsverbänden, 

- beim katholischen und evangelisches Dekanat Göppingen/Geislingen, 
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Beratung und Hilfestellung 

- Hilfestellung und Vermittlung als Ombudsfrau, 

- bis September 2017 insgesamt ca. 130 Beratungen, Hilfestellungen und 

Kontaktvermittlungen für Menschen mit Behinderung und deren Angehörige 

telefonisch, im häuslichen Umfeld, im Landratsamt und in der Sprechstunde 

in Geislingen, 

- Unterstützung und Beratung ehrenamtlicher Vereine und hauptamtlicher 

Organisationen der Behindertenhilfe und der Selbsthilfe, 

- seit Januar 2017 Sprechstunde im Mehrgenartionenhaus in Geislingen jeden 

ersten Mittwoch im Monat. 

Barrierefreiheit und Inklusion 

- Stellungnahmen zu verschiedenen Neu- und Umbauprojekten in den 

Kommunen und des Landkreises sowie des Nahverkehrsplanes Region 

Stuttgart, 

- Umbau/Neugestaltung von Plätzen, Wegen und Bushaltestellen in den 

Kommunen. 

- Die Stadt Göppingen hat ein Barrierekataster aller öffentlichen Gebäude 

erstellt. Diese werden gemeinsam mit dem Hochbauamt der Stadt 

Göppingen, dem Kreisbehindertenring und der Kreisbehindertenbeauftragten 

begangen. 

- Erstellung eines Barrierekatasters aller katholischen und evangelischen 

Kirchen in Zusammenarbeit mit diesen. Die Datei steht zwischenzeitlich im 

Internet auf verschiedenen Seiten zur Verfügung. 

- Ortsbegehungen in Albershausen, der Stadt Geislingen, Faurndau, 

- Beratung von Gemeinden und Kirchengemeinden, 

- Teilnahme an verschiedenen Fortbildungen/Tagungen zum Thema Inklusion 

und Barrierefreiheit, 

- Sitzungen und Arbeitsgruppen, Fachgespräche z.B. beim Kreisbehinderten-

ring, Stadtbehindertenring Geislingen „STeiGle“, Teilnahme an Projekt-

gruppen, Steuerungsgruppen der Lebenshilfe und Stiftung Haus Lindenhof, 

- Teilnahme an der Bezirkssynodenkonferenz der evangelischen Kirche 

Göppingen und der katholischen Bezirkssynodenkonferenz als Referentin 

zum Thema Inklusion. 
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Öffentlichkeitsarbeit 

- in der lokalen Presse, 

- Erstellung eines Flyers „Kreisbehindertenbeauftragte“, 

- Gastkommentar in der Zeitschrift der Lebenshilfe, 

- Gleichstellungstag in Göppingen, Hilfe bei der Standbetreuung des Kreis-

behindertenrings, 

- Eigene Veranstaltung im Mehrgenerationenhaus in Geislingen mit dem 

Thema „Leben, wohnen, arbeiten wie ich es will?!“. 

Sonstiges 

- Unterstützung der Landkreisverwaltung bei der Neugestaltung der Richtlinien 

„Schwerstbehindertenfahrdienst“, 

- Gespräch mit der Kreisbau Filstal, FLÜWO, der Wohnbau Göppingen sowie 

der Vorsitzenden des Kreisbehindertenrings zum Thema barrierefreier und 

sozialer Wohnungsbau im Landkreis Göppingen, 

- Vernetzung mit verschiedenen Fachbereichen im Landratsamt und mit 

verschiedenen Organisationen der Behindertenhilfe – auch überregional. 

Die Stelle ist mit Sachmitteln im Umfang von 8.500 € ausgestattet. Diese werden für 
die Durchführung von Informationsveranstaltungen, die Erstellung von Flyern, die 
Gewinnung von Fachreferenten sowie die Teilnahme an Fortbildungs-
veranstaltungen eingesetzt. Die Sachmittel werden eigenständig nach Rücksprache 
mit dem Amtsleiter von der Kreisbehindertenbeauftragten verwendet und sind 
ausreichend. 
      
 
 

III. Handlungsalternative 
 
Keine. 
  
 
 

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten 
 
Es fallen für die Vollzeitstelle Kosten in Höhe von ca. 57.000 €, Raumkosten von ca. 
3.000 € und laufende Arbeitsplatzkosten von rund 3.500 € und Kosten für ein 
Sachmittelbudget von 8.500 € jährlich an. Die Gesamtkosten in Höhe von 72.000 € 
werden gemäß der „Verwaltungsvorschrift kommunale Behindertenbeauftragte“ 
komplett durch das Land refinanziert. Diese ist bis 30.04.2022 befristet. 
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V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt: 

 
 
Zukunfts- und Verwaltungsleitbild 

  Übereinstimmung/Konflikt 
1 = Übereinstimmung, 5 = keine Übereinstimmung 

1 2 3 4 5 

Zukunft des sozialen Zusammenlebens      

Zukunft der Menschen mit Behinderung      

       

       

       

      

Kundenorientierung      

Außenwirkung      

       

       

  
 

 
gez. 
Edgar Wolff 
Landrat 
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